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Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Anklagegrundsatzes.

E. 1.1
Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine
bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen
Gericht Anklage erhoben hat ( Art. 9 Abs. 1 StPO ). Das Strafbefehls- und das
Übertretungsstrafverfahren bleiben vorbehalten ( Art. 9 Abs. 2 StPO ). Der Strafbefehl gilt
als Anklageschrift ( Art. 356 Abs. 1 Satz 2 StPO ).

Die Anklageschrift bezeichnet gemäss Art. 325 Abs. 1 lit. f StPO möglichst kurz, aber
genau die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort,
Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung. Nach dem aus Art. 29 Abs. 2 und Art. 32
Abs. 2 BV sowie aus Art. 6 Ziff. 1 und 3 lit. a und b EMRK abgeleiteten und nunmehr in
Art. 9 Abs. 1 sowie Art. 325 StPO festgeschriebenen Anklagegrundsatz bestimmt die
Anklageschrift den Gegenstand des Gerichtsverfahrens (Umgrenzungsfunktion). Zugleich
bezweckt der Anklagegrundsatz den Schutz der Verteidigungsrechte der angeschuldigten
Person und garantiert den Anspruch auf rechtliches Gehör (Informationsfunktion; BGE 144
I 234 E. 5.6.1; 143 IV 63 E. 2.2; 141 IV 132 E. 3.4.1; je mit Hinweisen).

Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt gebunden ( Art. 350 Abs.
1 StPO ; Immutabilitätsprinzip). Der Anklagegrundsatz ist daher verletzt, wenn die
angeschuldigte Person für Taten verurteilt wird, bezüglich welcher die Anklageschrift den
inhaltlichen Anforderungen nicht genügt, oder wenn das Gericht mit seinem Schuldspruch
über den angeklagten Sachverhalt hinausgeht. Die Beweiswürdigung obliegt dem Gericht.
Die Anklageschrift hat den angeklagten Sachverhalt nur zu behaupten, nicht aber zu
beweisen (Urteile 6B_49/2021 vom 28. Mai 2021 E. 3.2; 6B_318/2020 vom 13. April 2021
E. 2.2; je mit Hinweisen).

E. 1.2
Der Beschwerdeführer macht geltend, im Strafbefehl werde ihm vorgeworfen, er sei via
Gegenfahrbahn der Liebefeldstrasse auf die Schwarzenburgstrasse gefahren und habe dabei
das Signal "kein Vortritt" samt entsprechender Wartelinie am Boden missachtet.
Demgegenüber habe die Erstinstanz angenommen, er sei aus der Tankstellenausfahrt,
welche über das Trottoir führe, auf die Schwarzenburgstrasse gefahren. Nochmals eine
andere Sachverhaltsvariante nehme die Vorinstanz an. Demgemäss sei der
Beschwerdeführer über die Liebefeldstrasse in die Hauptstrasse eingebogen.

E. 1.3
Die Rüge ist unbegründet.



Die Vorinstanz erwägt, auch wenn der Beschwerdeführer direkt aus der Tankstellenausfahrt
auf die Schwarzenburgstrasse gefahren sei, habe er nicht nur das Trottoir, sondern auch die
Gegenfahrbahn der Liebefeldstrasse befahren müssen, wenn auch nur kurz. Selbst wenn
man aber mit der Erstinstanz davon ausgehe, dass der Beschwerdeführer von der
Tankstellenausfahrt direkt auf die Schwarzenburgstrasse gefahren sei, ohne die
Gegenfahrbahn der Liebefeldstrasse zu befahren, sei auch dieser Sachverhalt vom
Strafbefehl abgedeckt. Im angeklagten Sachverhalt werde ausdrücklich erwähnt, dass der
Beschwerdeführer von der Tankstelle gekommen sei. Damit sei auch die
Tankstellenausfahrt gemeint. Zudem werde das ganze Einmündungsmanöver umschrieben.

Wie die Vorinstanz zutreffend erwägt, wusste der Beschwerdeführer von Anfang an,
welcher Lebensvorgang ihm vorgeworfen wird und Gegenstand der Anklage bildet. Eine
Beeinträchtigung seiner Verteidigungsrechte ist nicht ersichtlich. Der Anklagegrundsatz ist
nicht verletzt.

E. 2
Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung.

E. 2.1
Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz kann vor Bundesgericht nur gerügt werden,
wenn sie offensichtlich unrichtig bzw. willkürlich im Sinne von Art. 9 BV ist ( Art. 97 Abs.
1 und Art. 105 Abs. 2 BGG ; BGE 143 IV 241 E. 2.3.1 ; 143 I 310 E. 2.2; je mit Hinweis).
Willkür im Sinne von Art. 9 BV liegt vor, wenn die vorinstanzliche Beweiswürdigung
schlechterdings unhaltbar ist, das heisst wenn die Behörde in ihrem Entscheid von
Tatsachen ausgeht, die mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen oder
auf einem offenkundigen Fehler beruhen. Dass eine andere Lösung ebenfalls möglich
erscheint, genügt nicht ( BGE 143 IV 241 E. 2.3.1 mit Hinweisen). Die Willkürrüge muss in
der Beschwerde explizit vorgebracht und substanziiert begründet werden ( Art. 106 Abs. 2
BGG ). Auf rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid, wie sie zum Beispiel
im Berufungsverfahren vor einer Instanz mit voller Kognition vorgebracht werden kann,
tritt das Bundesgericht nicht ein ( BGE 141 IV 369 E. 6.3; 141 IV 317 E. 5.4; je mit
Hinweisen). Ob der Grundsatz "in dubio pro reo" als Beweiswürdigungsregel verletzt ist,
prüft das Bundesgericht ebenfalls nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür (vgl. BGE 138
V 74 E. 7 ; 127 I 38 E. 2a).

E. 2.2
Zusammengefasst stellt die Vorinstanz fest, die Rollerfahrerin habe nur den Bus und nicht
etwa eine stehende Kolonne überholt. Dabei sei sie mit einer Geschwindigkeit von 30 bis 40
km/h gefahren. Mit grosser Wahrscheinlichkeit sei sie auf ihrer Fahrspur geblieben und
habe die Leitlinie, wenn überhaupt, nur knapp überfahren. Da an der betreffenden Stelle
eine signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gelte und das Überholen erlaubt sei,
könne kein Fehlverhalten der Rollerfahrerin ausgemacht werden.

E. 2.3
Der Beschwerdeführer beanstandet die vorinstanzlichen Feststellungen zur
Geschwindigkeit der Rollerfahrerin.

E. 2.3.1



Die Vorinstanz stellt dazu fest, es bestünden keine Hinweise, dass die Rollerfahrerin mit
übersetzter, die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h übersteigender
Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei.

Der Beschwerdeführer habe keine Angaben zur Geschwindigkeit der Rollerfahrerin
gemacht. Dies zu Recht, da er die Rollerfahrerin erst unmittelbar vor der Kollision
wahrgenommen habe.

Der Buschauffeur habe keine zahlenmässige Schätzung der Geschwindigkeit abgegeben.
Jedenfalls könne keine Rede davon sein, dass er die Behauptung des Beschwerdeführers
untermauern würde, wonach die Rollerfahrerin die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h
massiv überschritten hätte. Überdies seien die Aussagen des Buschauffeurs mit Vorsicht zu
würdigen. Er habe dem Beschwerdeführer signalisiert, er könne auf die
Schwarzenburgstrasse fahren. Indem er ausgesagt habe, die Rollerfahrerin habe ihn
"ziemlich schnell" und "zügig" überholt, habe er versucht, sich zu entlasten.

Die Rollerfahrerin habe konstant ausgesagt, sie sei zwischen 30 und 40 km/h gefahren. In
der erstinstanzlichen Hauptverhandlung habe sie nachvollziehbar geschildert, dass sie vom
Gas gegangen sei, als der Bus vor ihr verlangsamt habe, und dass sie danach nicht wieder
beschleunigt habe. Die Rollerfahrerin habe bestritten, "ziemlich schnell" überholt zu haben
oder die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten zu haben.

Damit übereinstimmend habe der Ehemann der Rollerfahrerin unmittelbar nach dem Unfall
gegenüber der Polizei erklärt, seine Ehefrau sei mit geschätzten 30 bis 40 km/h am Bus
vorbeigefahren. Dies habe er nachfolgend konstant bestätigt.

Die übereinstimmenden Angaben der Ehegatten deckten sich mit den Aussagen des
unbeteiligten Zeugen. Dieser sei aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung gekommen und
habe auf der Gegenfahrbahn beim Fussgängerstreifen gehalten. Er habe beobachtet, dass ein
Roller den Bus langsam überholt habe. Die Rollerfahrerin sei 35 bis 40 km/h gefahren,
sicher nicht schneller, aber auch nicht im Schritttempo.

Aus der Würdigung dieser Aussagen schliesst die Vorinstanz, die Rollerfahrerin, deren
Ehemann und der unbeteiligte Zeuge hätten übereinstimmend ausgesagt, dass die
Rollerfahrerin den Bus mit ca. 30 bis 40 km/h überholt habe. Demgegenüber könne der
Beschwerdeführer die Geschwindigkeit nicht schätzen, da er den Roller erst bei der
Kollision wahrgenommen habe. Kein grosser Beweiswert komme den Angaben des
Buschauffeurs zu, da dieser sich offensichtlich selbst zu entlasten versuche.

E. 2.3.2
Was der Beschwerdeführer gegen die vorinstanzliche Beweiswürdigung vorbringt,
begründet keine Willkür.

Die Vorinstanz durfte zudem auf ein Sachverständigengutachten zur Geschwindigkeit des
Rollers verzichten. Sie erwog, gestützt auf den Bericht des Unfalltechnischen Diensts
(UTD) stehe fest, dass sich die Geschwindigkeit anhand der kurzen Videosequenz der
Dashcam nicht bestimmen lasse. Der Beschwerdeführer legt nicht dar, weshalb es geradezu
unhaltbar sein soll, wenn die Vorinstanz dieser Einschätzung des UTD folgt. Für die
Begründung von Willkür reicht es nicht aus, wenn der Beschwerdeführer auf physikalische
Gesetzmässigkeiten verweist und behauptet, die Einschätzung des UTD sei
wissenschaftlich nicht fundiert. Ein Verstoss gegen Art. 29 Abs. 2 BV oder Art. 6 EMRK
ist nicht ersichtlich. Der Beweisführungsanspruch des Beschwerdeführers wurde nicht



verletzt.

E. 2.4
Der Beschwerdeführer behauptet weiter, die Rollerfahrerin habe eine stehende Kolonne
überholt.

E. 2.4.1
Die Vorinstanz hält diesbezüglich fest, die Rollerfahrerin habe nur den Bus überholt und
nicht etwa eine stehende Kolonne. Sie stellt auf die Aussagen der Rollerfahrerin und ihres
Ehemanns ab.

E. 2.4.2
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Aussagen der Rollerfahrerin und des Ehemanns
würden den Angaben des Buschauffeurs und den objektiven Beweismitteln diametral
widersprechen. Dies stimmt gemäss Vorinstanz nicht. Diese nimmt an, der Buschauffeur
habe stets zu Protokoll gegeben, die Rollerfahrerin erst im Rückspiegel gesehen zu haben,
als diese bereits im Begriff gewesen sei, seinen Bus zu überholen. Er habe hingegen nie
behauptet, die Rollerfahrerin bereits zuvor gesehen zu haben. Zudem habe er auf
entsprechende Frage explizit geantwortet, er habe nicht gesehen, ob der Roller direkt hinter
seinem Bus gestanden sei. Dass der Buschauffeur eine stockende Kolonne vor und hinter
seinem Bus wahrgenommen habe, schliesse nicht aus, dass die Rollerfahrerin direkt hinter
ihm gefahren sei. Diesen Erwägungen der Vorinstanz setzt der Beschwerdeführer bloss
seine eigene Sicht der Dinge entgegen. Dabei übersieht er, dass es für die Begründung von
Willkür nicht ausreicht, dass eine andere Lösung ebenfalls als vertretbar oder gar
zutreffender erscheint ( BGE 140 III 167 E. 2.1; BGE 138 IV 13 E. 5.1).

E. 2.5
Der Beschwerdeführer beanstandet ferner die vorinstanzlichen Feststellungen zu seiner
Ausgangsposition vor dem Unfall.

E. 2.5.1
Hierzu stellt die Vorinstanz fest, der Personenwagen des Beschwerdeführers sei nach dem
Verlassen der Tankstelle zunächst auf beiden Fahrspuren der Liebefeldstrasse gestanden.
Da nach ungefähr zwei Minuten ein anderes Fahrzeug in die Liebefeldstrasse habe
einbiegen wollen, habe er nach links zurückgesetzt in den Bereich der Tankstelle. Die
Erstinstanz habe nach Würdigung der Aussagen des Beschwerdeführers und der
Aufnahmen der Dashcam geschlossen, dass der Beschwerdeführer vor dem Abbiegen in die
Schwarzenburgstrasse nicht auf der Gegenfahrbahn der Liebefeldstrasse, sondern in der
Tankstellenausfahrt, welche über ein Trottoir führt, gestanden sei. Dies möge, so die
Vorinstanz, zwar zutreffen, sei aber ungenau, weil der Beschwerdeführer zwangsläufig die
Gegenfahrbahn der Liebefeldstrasse habe befahren müssen, um auf die
Schwarzenburgstrasse abzubiegen, wenn auch nur auf ganz kurzer Strecke. Dass er dies
tatsächlich getan habe, sei auf den Aufnahmen der Dashcam gut ersichtlich. Weiter erwägt
die Vorinstanz, entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers erlaubten es die
Platzverhältnisse, von der hinteren und vorderen Tanksäule auf die rechte Fahrbahn der
Liebefeldstrasse zu fahren, sodass das Fahrzeug in einem rechten Winkel zur
Schwarzenburgstrasse steht. Weiter kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass der
Beschwerdeführer, wenn er korrekt eingespurt hätte, in einer grösseren Entfernung und
einem weiteren Winkel zum stehenden Bus gestanden wäre. So hätte er auch eine bessere



Sicht auf den Verkehr von links gehabt und die Schwarzenburgstrasse nicht so nahe an der
Front des Buses überqueren müssen. In diesem Fall hätte er auch allfällige in die
Liebefeldstrasse einbiegende Verkehrsteilnehmer nicht behindert. Dass der
Beschwerdeführer nach dem Ausweichen und Zurücksetzen nicht wieder nach vorne in die
Liebefeldstrasse eingebogen sei, wertet die Vorinstanz als Ausrede.

E. 2.5.2
Auf die diesbezügliche Rüge des Beschwerdeführers ist nicht näher einzugehen, da es für
die rechtliche Würdigung keine Rolle spielt, ob der Beschwerdeführer bei der Ausfahrt aus
der Tankstelle auf ganz kurzer Strecke die Gegenfahrbahn der Liebefeldstrasse befuhr oder
nicht. Denn vortrittsbelastet war er jedenfalls.

E. 2.6
Der Beschwerdeführer kritisiert die vorinstanzlichen Feststellungen zur Unfallendlage.

E. 2.6.1
Die Vorinstanz hält fest, das Bild Nr. 3 sei nicht von der Polizei, sondern vom unbeteiligten
Zeugen aufgenommen worden. Die Polizei habe die Unfallendlage bei ihrem Eintreffen
nicht selbst aus verschiedenen Perspektiven dokumentiert. Auch auf den Aufzeichnungen
der Dashcam sei der Aufprall der Rollerfahrerin und ihres Ehemannes auf dem Boden nicht
ersichtlich. Tatsache sei jedoch, dass die Polizei höchstens drei Minuten nach dem Unfall
vor Ort eingetroffen sei. Es sei, so die Vorinstanz, unwahrscheinlich, dass die Rollerfahrerin
sich sofort nach dem Unfall aus ihrer Endposition auf der Strasse erhoben hätte, nur um sich
innert drei Minuten an einer anderen Stelle in der Gefahrenzone wieder hinzusetzen. Die
Rollerfahrerin habe an der erstinstanzlichen Verhandlung bestätigt, auf Bild Nr. 3 sei ihre
Unfallendlage zu sehen. Weiter habe der unbeteiligte Zeuge glaubhaft ausgesagt, der Roller
sei auf der Strasse liegen gelassen worden, bis die Polizei eingetroffen sei. Es sei somit
wahrscheinlich, dass das Bild Nr. 3 die tatsächliche Unfallendlage der Rollerfahrerin und
ihres Rollers wiedergebe.

E. 2.6.2
Die Rüge des Beschwerdeführers ist unbegründet.

Es ist vertretbar, wenn die Vorinstanz erwägt, die Unfallendlage sei angesichts des
unbestrittenen Unfallhergangs ohnehin nicht relevant. Der Beschwerdeführer bringt zwar
vor, die Unfallendlage sei von Relevanz, weil aufgrund der Schleuderweite die
Geschwindigkeit des Rollers bestimmt werden könnte. Dabei übersieht er aber, dass die
Unfallendlage der Rollerfahrerin ohnehin nicht mit letzter Sicherheit bestimmt werden
kann, weshalb eine verlässliche Grundlage für die Berechnung der Geschwindigkeit
ohnehin fehlen würde.

Der Beschwerdeführer legt nicht dar, dass die Vorinstanz in Willkür verfiel, als sie sich
nicht auf die Unfallendlage festlegte, für die er plädierte. Sein Hinweis auf Blutflecken im
Bereich der kleinen Schachtdeckel lässt die vorinstanzlichen Erwägungen nicht als
willkürlich erscheinen. Gleiches gilt für sein Vorbringen, wonach in deutlicher Entfernung
von der Rollerfahrerin ein weisser Gegenstand abgebildet sei, wobei es sich vermutlich um
die Tasche der Rollerfahrerin handle.

E. 2.7
Nach dem Gesagten ist die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung nicht zu beanstanden.



E. 3
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe den Vertrauensgrundsatz falsch
angewandt.

E. 3.1
Nach dem aus der Grundregel von Art. 26 Abs. 1 SVG abgeleiteten Vertrauensgrundsatz
darf jeder Strassenbenützer, sofern nicht besondere Umstände dagegen sprechen, darauf
vertrauen, dass sich die anderen Verkehrsteilnehmer ebenfalls ordnungsgemäss verhalten,
ihn also nicht behindern oder gefährden ( BGE 143 IV 500 E. 1.2.4; 118 IV 277 E. 4a mit
weiteren Hinweisen).

Auf den Vertrauensgrundsatz kann sich nur stützen, wer sich selbst verkehrsregelkonform
verhalten hat. Wer gegen die Verkehrsregeln verstösst und dadurch eine unklare oder
gefährliche Verkehrslage schafft, kann nicht erwarten, dass andere diese Gefahr durch
erhöhte Vorsicht ausgleichen. Jedoch gilt diese Einschränkung dort nicht, wo gerade die
Frage, ob der Verkehrsteilnehmer eine Verkehrsvorschrift verletzt hat, davon abhängt, ob er
sich auf den Vertrauensgrundsatz berufen kann oder nicht. Denn es wäre zirkelschlüssig, in
einem solchen Fall den Vertrauensgrundsatz nicht anzuwenden mit der Begründung, der
Täter habe eine Verkehrsregel verletzt. Dies hängt ja gerade davon ab, ob und inwieweit er
sich auf das verkehrsgerechte Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer verlassen darf (
BGE 143 IV 500 E. 1.2.4; 125 IV 83 E. 2b; 120 IV 252 E. 2d).

Das Vertrauensprinzip kann auch der Wartepflichtige anrufen. Erlaubt die Verkehrslage
dem Wartepflichtigen das Einbiegen ohne Behinderung eines Vortrittsberechtigten, so ist
ihm auch dann keine Vortrittsverletzung vorzuwerfen, wenn dadurch ein
Vortrittsberechtigter in seiner Weiterfahrt behindert wird, weil dieser sich in einer für den
Wartepflichtigen nicht vorhersehbaren Weise verkehrswidrig verhält. Im Interesse einer
klaren Vortrittsregelung wird jedoch nicht leichthin anzunehmen sein, der Wartepflichtige
habe nicht mit der Vorbeifahrt eines Vortrittsberechtigten und mit dessen Behinderung
rechnen müssen. Nach der Rechtsprechung darf nach dem Vertrauensprinzip der
vortrittsbelastete Fahrzeuglenker, der in die Hauptstrasse einbiegen will, auf Hauptstrassen
ausserorts davon ausgehen, dass keine Motorfahrzeuge mit einer 80 km/h erheblich
überschreitenden Geschwindigkeit herannahen ( BGE 118 IV 277 E. 5b mit Hinweisen).

E. 3.2
Die Rüge des Beschwerdeführers ist unbegründet.

Die Vorinstanz verweigert dem Beschwerdeführer die Berufung auf den
Vertrauensgrundsatz nicht, weil er sich selbst nicht verkehrsregelkonform verhielt.
Vielmehr geht sie davon aus, dass die Rollerfahrerin sich an die Verkehrsregeln hielt.

Der Beschwerdeführer legt seinen Ausführungen zum Vertrauensprinzip einen Sachverhalt
zugrunde, der von den willkürfreien Feststellungen der Vorinstanz abweicht. Er geht
nämlich davon aus, dass der Rollerfahrerin eine unangepasste Fahrweise vorzuwerfen sei,
weil sie mit übersetzter Geschwindigkeit eine stehende Kolonne überholt habe.
Demgegenüber erwägt die Vorinstanz, im Fahrverhalten der Rollerfahrerin seien keine
aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, mit denen der Beschwerdeführer nicht hätte
rechnen müssen und welche sein Verhalten in den Hintergrund drängen würden.
Insbesondere habe die Rollerfahrerin keine stehende Kolonne, sondern lediglich den vor ihr
fahrenden Bus überholt, wobei sie weder ein Überholverbot missachtet noch die zulässige



Höchstgeschwindigkeit überschritten habe. Die Vorinstanz geht davon aus, dass die
Rollerfahrerin die Vorsicht an den Tag gelegt habe, die von ihr habe erwartet werden
dürfen. Im Feierabendverkehr in städtischen Gebieten sei bei regem Verkehr nicht
ungewöhnlich, dass Zweiradfahrzeuge stehende Busse des öffentlichen Verkehrs
überholten, insbesondere dann, wenn wie im vorliegenden Fall, die Gegenfahrbahn frei sei,
der Bus nicht die ganze Fahrbahnhälfte einnehme und sich ausserhalb einer Haltestelle
befinde, also nicht mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen gerechnet werden müsse. Die
Vorinstanz erwägt weiter, dass es nicht zur Kollision gekommen wäre, wenn der
Beschwerdeführer mit dem Einbiegen gewartet hätte, bis der Bus weitergefahren und die
Sicht auf beide Fahrbahnen der Schwarzenburgstrasse frei geworden wäre.

E. 4
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Ausgangsgemäss hat der
Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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